
 
 

Bekanntmachung 

Der Verwaltungsrat der VIACTIV BKK hat am 20.06.2024 den 14. Nachtrag zur Sat-
zung der VIACTIV Krankenkasse vom 01.07.2021 beschlossen. Der Satzungsnach-
trag wurde von dem Bundesamt für Soziale Sicherung am 06.08.2024 zum Aktenzei-
chen 112-10204#00071#0021 genehmigt. 

 

14. Nachtrag zur Satzung der VIACTIV BKK vom 01.07.2021 
 

- Beschlossen in der Sitzung am 20.06.2024 - 
 
Die Satzung der VIACTIV BKK vom 01.07.2021 wird wie folgt geändert: 
 
Artikel I 

 
 
§ 2 Abs. XI. (Verwaltungsrat) wird neu angefügt:  
 
XI. Sitzungen des Verwaltungsrats können mittels zeitgleicher Bild- und Ton-
übertragung als hybride Sitzungen stattfinden (hybride Sitzungen). Mitglieder, 
die mit ihrer Zustimmung per Bild- und Tonübertragung an der Sitzung teilneh-
men, gelten als anwesend. Hybride Sitzungen sind nicht zulässig bei konsti-
tuierenden Sitzungen. Bei öffentlichen, hybriden Sitzungen ist der Öffentlich-
keit die Teilnahme an der Sitzung durch Aufsuchen des Sitzungsortes zu er-
möglichen. 
  
In außergewöhnlichen Notsituationen (z.B. Pandemie mit Kontaktbeschrän-
kungen, Mobilitätseinschränkungen, Unwetterwarnung) oder in besonders eili-
gen Fällen können Sitzungen des Verwaltungsrats digital (digitale Sitzung) 
stattfinden. Der Vorsitzende des Verwaltungsrats stellt den Ausnahmefall fest. 
Es ist sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Durchführung einer 
hybriden oder digitalen Sitzung eingehalten werden. Bei technischen Störun-
gen, die nachweislich im Verantwortungs- und Einflussbereich der VIACTIV 
BKK liegen, darf die Sitzung nicht fortgesetzt werden. Sonstige technische 
Störungen sind unbeachtlich. Eine digitale Sitzung findet nicht statt, wenn im 
Fall der außergewöhnlichen Notsituation ein Drittel der Mitglieder des Verwal-
tungsrats und in besonders eiligen Fällen ein Fünftel der Mitglieder des Ver-
waltungsrats der Feststellung widerspricht. Ein Widerspruch ist unverzüglich 
nach Bekanntgabe der Feststellung des Ausnahmefalls in Textform an den 
Vorsitzenden zu richten. Bei öffentlichen, digitalen Sitzungen ist der Öffentlich-
keit die Teilnahme durch eine in Echtzeit zugängliche Bild- und Tonübertra-
gung zu ermöglichen.  
 
In hybriden und digitalen Sitzungen sind Abstimmungen und Wahlen möglich. 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates entscheidet, wie die Stimmabgabe 
(z.B. über Handzeichen, Chat o-der ein digitales Abstimmungssystem) erfolgt. 
Es ist sicherzustellen, dass bei digitaler Beschlussfassung die technischen An-
forderungen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. 
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Technische Störungen bei der Stimmabgabe, die nicht im Verantwortungs- 
und Einflussbereich der VIACTIV BKK liegen, sind unbeachtlich. Sie haben 
insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne das be-
troffene Mitglied gefassten Beschlusses. 
 
§ 4 Abs. VI. (Widerspruchsausschüsse) wird wie folgt gefasst: 
 
VI. Sitzungen der Widerspruchsausschüsse können mittels zeitgleicher Bild- 
und Tonübertragung als hybride Sitzungen stattfinden (hybride Sitzungen). Mit-
glieder, die mit ihrer Zustimmung per Bild- und Ton-übertragung an der Sitzung 
teilnehmen, gelten als anwesend.  
  
In außergewöhnlichen Notsituationen (z.B. Pandemie mit Kontaktbeschränkun-
gen, Mobilitätseinschränkungen, Unwetterwarnung) oder in besonders eiligen 
Fällen können Sitzungen der Widerspruchsausschüsse digital (digitale Sitzung) 
stattfinden. Der Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses stellt den Ausnahme-
fall fest. Es ist sicherzustellen, dass die technischen Anforderungen und die da-
tenschutzrechtlichen Bestimmungen für die ordnungsgemäße Durchführung ei-
ner hybriden oder digitalen Sitzung eingehalten werden. Bei technischen Stö-
rungen, die nachweislich im Verantwortungs- und Einflussbereich der VIACTIV 
BKK liegen, darf die Sitzung nicht fortgesetzt werden. Sonstige technische Stö-
rungen sind unbeachtlich. Eine digitale Sitzung findet nicht statt, wenn ein Mit-
glied des jeweiligen Ausschusses widerspricht.  
 
In hybriden und digitalen Sitzungen sind Abstimmungen und Wahlen möglich. 
Der oder die Vorsitzende des jeweiligen Ausschusses entscheidet, wie die 
Stimmabgabe (z.B. über Handzeichen, Chat oder ein digitales Abstimmungs-
system) erfolgt. Es ist sicherzustellen, dass bei digitaler Beschlussfassung die 
technischen Anforderungen und datenschutzrechtlichen Bestimmungen einge-
halten werden. Technische Störungen bei der Stimmabgabe, die nicht im Ver-
antwortungs- und Einflussbereich der VIACTIV BKK liegen, sind unbeachtlich. 
Sie haben insbesondere keine Auswirkung auf die Wirksamkeit eines ohne das 
betroffene Mitglied gefassten Beschlusses. 
 
Bei § 4 Absätze VI. – X. (alt) verschiebt sich die Nummerierung entspre-
chend: 
 

Aus Abs. VI. (alt) wird  Abs. VII.,  
aus Abs. VII. (alt) wird   Abs. VIII., 
aus Abs. VIII.(alt)  wird   Abs. IX., 
aus Abs. IX.  (alt) wird  Abs. X. und  
aus Abs. X. (alt) wird  Abs. XI.   

 
Artikel II 
 
Die Änderung tritt am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Bochum, den 04.09.2024 

 
 


